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BAUMEISTER, TECHNISCHER RAT 

ING. MICHAEL THOMAS   S T V A R N I K 

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER 

FÜR HOCHBAU, ARCHITEKTUR, LIEGENSCHAFTSBEWERTUNG, PARIFIZIERUNG, 

ORTSBILDSACHVERSTÄNDIGER 

A-8753 FOHNSDORF, LANDSTRASSE 16, TEL: 03573 / 2132, FAX: 03573 / 2132-20 

 

G U T A C H T E N 
Nr. 1175/NI/G/091025 

 

 

GUTACHTEN 
 

ÜBER DIE ERMITTLUNG VERKEHRSWERTES  

 

DER 1/1 ANTEILE DER EZ 26,  

GB 72311 GNESAU, BG FELDKIRCHEN 

 

BEBAUT MIT GESCHÄFTSHAUS 

GNESAU 31 
 

GZ: 4 E 10/25 w 

 

 

 
• Einheitswert Finanzamt: nicht erhoben 

• Energieausweis: nicht vorhanden 

• lastende Beträge von Abgabenbescheiden: Gde. Gnesau lt. Anhang 
§ 229 BAO 

 
1,     700,66 

2,  1.601,95 

__________ 
     2.302,61 

 

sowie diverses, nicht nach BAO 
 

 

FOHNSDORF, 13.10.2025 

DER SACHVERSTÄNDIGE 

 

 
AUSFERTIGUNG: 1.0 
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1.0.    ALLGEMEINES 
 

1.1.   AUFTRAGGEBER 

 

                        Auftraggeber für das gegenständliche Gutachten ist das 

                        Bezirksgericht Feldkirchen, Foregger – Platz 1, 

                        9560 Feldkirchen in Kärnten.  

 

 

 

1.2.    AUFTRAG  

 

                        Der Sachverständige wurde beauftragt den Verkehrswert der 

                        1/1 Anteile der Liegenschaft zu ermitteln. 

 

             

                         

1.3.    STICHTAG 

 

                       Stichtag für dieses Gutachten ist der 09.10.2025. 

 

 

 

1.4.    ORTSAUGENSCHEIN  

 

                        Der Ortsaugenschein fand am 09.10.2025 statt in der Zeit von 0900 – 1200 

                        Anwesend waren: 

 

• Lucas Glantschnig, Bezirksgericht 

• Mag. Gudrun Wiener, betreibende Partei, zeitweise 

• Mag. Rafael Mary, Bezirksgericht 

• Markus Schmelzer, Bezirksgericht 

• Schlüsseldienst, kurzzeitig 

• Sachverständiger 

 

 

 

1.5.    MEHRWERTSTEUER  

 

                        Die Bewertung erfolgt exklusive Mehrwertsteuer, da es sich um eine     

                        Betriebsliegenschaft handelt. 

 

 

 

1.6.   UNTERLAGEN  

 

Dem Sachverständigen liegen für die Erstellung des Gutachtens nachstehende Unterlagen vor: 

 

- vom SV erhobene Unterlagen: 
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• Flächenwidmungsplan  

• Altlastenkataster 

• Grundstückspreise 

• HORA – Pass 

• Auszüge Bauakte Bauamt Gnesau 

• Auszüge Gewerberechtsakte, BH-Feldkirchen 

 

 

1.7.  LITERATUR 

 

Vom Sachverständigen wurde für die Erstellung dieses Gutachtens nachstehende Literatur 

verwendet: 

 

- „Der Sachverständige“ Ausgabe 4/2024 

- „Liegenschaftsbewertung“ Kranewitter 

- „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden“ F.W.Ross-R.Brachmann 

- „Immobilienpreisspiegel“ Wirtschaftskammer Steiermark 

- „ÖNORM B1802“ 

- „Zustandswertminderungstabelle“ Heideck  

- „Immobilienbewertung “ Seiser, Kainz 

- „Nutzungsdauer“ Seiser 

- „Bewertung von Spezialimmobilien“ Sven Bienert 
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2.0. BEFUND 
 

2.1.  LIEGENSCHAFT ALLGEMEIN  

 

                        Bei der Liegenschaft handelt es sich um eine Betriebsliegenschaft in Form     

                        eines Landgasthofes mit Gastronomie und Hotellerie. Die Toilettanlagen der 

                        Gastronomie sind von der Gemeinde zugemietet. (siehe Vertrag im Anhang) 

 

Gesamtübersicht, Quelle KAGIS  

 

 

 

2.1.1.  LAGE DER LIEGENSCHAFT  

 

                        Die Liegenschaft befindet sich im Bundesland Kärnten, im Bezirk  

                        Feldkirchen, in der Gemeinde Gnesau, im Ortszentrum, an der 

                        Turracherstraße B 95, mit der Objektnummer Gnesau 31. 

. 

 
 

Lage Liegenschaft Quelle KAGIS 
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2.1.2.  BEBAUUNG UND NUTZUNG  

 

            Die Bebauung und Nutzung hat sich zum Zeitpunkt des Ortsaugenscheines wie 

            folgt dargestellt: 

 
 

Bebauung 

 

Nutzung 

 

 

Betriebsobjekt 

 

 

ungenutzt 

 

 

 

2.2.    GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG  

 

                        Die Grundstücksfläche stellt sich am Grundbuchsauszug wie folgt dar: 

 
 

EZ, Parzelle 

 

Fläche 

 

 

Betriebsliegenschaft 

 

EZ 215, Parzelle .117/1 

 

 

 

 

Gesamt 513 m² 

 

 

Die Abfrage beim Verdachtsflächenkataster ergab nachstehende Ergebnisse: 

 

 
 

 

Aus der Abfrage geht hervor, dass keine aufgezeichneten Kontaminationen der Parzelle 

vorliegen. 

  

Die Ausformung der Parzelle ist unförmig, sie ist annähernd eben, besitzt keinen 

nennenswerten Bewuchs. Sie besitzt eine der Tallage entsprechende Besonnung.  
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Für die Liegenschaft wurde nachstehender Hora Pass erstellt: 
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2.2.1 VER- UND ENTSORGUNGEN  

 

Die Versorgung und Entsorgung der Wohnliegenschaft stellt sich wie folgt dar: 

 
 

Zufahrt 

 

 

vom öffentlicher Straßenanlage gegeben 

 

 

Fäkalwässer 

 

 

Kommunalbetriebe 

 

Meteorwässer 

 

 

Versickerung auf Baugrundstück 

 

 

elektrische Energie 

 

 

örtliches EVU 

 

Wasserversorgung 

 

 

Kommunalbetriebe 

 

Müllentsorgung 

 

 

Kommunalbetriebe 

 

nächstgelegene Bahnstation 

 

 

Feldkirchen 

 

Sonstiges 

 

 

- 

 

 

 

2.2.2.   FLÄCHENWIDMUNGSPLAN  

 

Die Ausweisung der Parzelle im FWP stellt sich planerisch wie folgt dar: 

 

 
 

Ausweisung FWP, Quelle KAGIS 

 

Die Ausweisung im FWP stellt sich wie folgt dar: 

 
Art Fläche Ausweisung FWP 

 

Betriebsliegenschaft 

 

513 m² (gesamt) 

 

 

Dorfgebiet, gering Verkehr 
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2.3.    GEBÄUDEBESCHREIBUNG   

 

            Die Bausubstanz stellt sich im Rahmen der Befundung wie folgt dar: 

 
 

Bezeichnung 

 

 

Betriebsliegenschaft 

Obergeschosse: EG + OG + DG 

Bauweise: Massivbauweise,  

Gründung: Flachgründung 

Fundierung: Streifenfundamente  

Unterkellerung: Teilunterkellerung 

Tragende Wände KG: Massiv 

Kellerdecken: Massivdecke 

Tragende Wände OG: Massivbau 

Zwischenwände OG: Massiv und Leichtbau 

Geschossdecken OG: Tramdecken, Gewölbekappen 

Bodenkonstruktionen OG: mehrlagig, einlagig 

Bodenbeläge OG:  Fliesen, Holz, Kunststoff 

Wandbeläge OG: verputz, gemalt, Holz 

Stiegen u. Treppen OG: Holztreppen 

Fensterkonstruktionen: Holzverbundfenster, 

Kastenfenster 

Innentürkonstruktionen: Holzkonstruktionen 

Eingangstüren, Portale: Holzkonstruktionen 

Torkonstruktionen - 

Fassadengestaltung:  verputzt, reich gegliedert  

Dachstuhlkonstruktion: Satteldach, Quergiebel 

Dacheindeckung: Bitumenschindeln 

Fassadenverblechungen:  Alu eloxiert 

Heizanlage: Warmwasserzentralheizung 

Kaminanlagen, Abgasfänge: gemauerte Anlagen 

Brennstoff: Heizöl 

Sanitärinstallation: einfach 

Elektroinstallation: einfach  

Blitzschutz: nicht vorhanden  
Sonstiges: - 

Mängel: Feuchteschäden vorhanden  

 

 

 

 

2.3.1.   FLÄCHEN UND KUBATUREN  

 

Die Bruttogeschossfläche ist jene Fläche, die je Geschoss von den Außenwänden umschlossen 

wird, einschließlich der Außenwände. Der Bruttorauminhalt ergibt sich als Produkt der 

Bruttogeschossfläche mit den zugehörigen Höhen. Als Höhe ist der Abstand zwischen der 

Unterfläche der Fußbodenkonstruktion sowie der Oberfläche der Dachhaut anzusetzen. In den 

Bruttorauminhalt sind Fundamentbereiche (ausgenommen  

Stahlbetonfundamentplatten), Lichtschächte, Eingangsstufen, Vordächer, gestalterische 

Pfeilervorsprünge, Dachüberstände und Gesimse, Dachgauben, Lichtkuppeln sowie  
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Rauchfangköpfe nach ÖNORM B1800 nicht einzubeziehen. Lediglich Durchfahrten im 

Erdgeschossbereich zählen zu dessen Bruttorauminhalt. 

 

Die Nutzfläche, die in m² auszudrücken ist, ist die gesamte Bodenfläche einer Wohnung oder 

eines sonstigen Mietgegenstandes abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wand 

befindlichen Durchbrechungen (§ 17 Abs. 2 MRG.). 

 

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen ergeben sich nachstehende Flächen: 
(aus den bewilligten Plänen und Altbestandsplänen annähernd ermittelt) 

 

 
 

Einheit 

 

Lage 

 

ca. BGF 

 

 

Gesamt 

 

EG Haupthaus 

1.OG Haupthaus 

DG Haupthaus 

EG Zubau 

 

 

220 m² 

220 m² 

220 m² 

70 m² 

 

 

Gesamtbruttogeschossflächen 

 

 

ca. 730 m² 

 

 
aus Vujcic, TU – Wien 2002, Anteil 

Nutzfläche an BGF, Wohnheime, Internate, 

Mittelwert rd.  65 % 

 

 

 

730 m² BGF * 0,65 = 474,50 m² 

 

Nettonutzfläche, 
näherungsweise ermittelt, gerundet 

 

 

470 m² 

 

 

 

2.3.2.   BAUJAHR, GEWÖHNLICHE LEBENSDAUER, 

ALTERSWERTMINDERUNG  

 

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen ermittelt der Sachverständige das Baujahr wie folgt: 

 

Ursubstanz vorige Jahrhunderte, dokumentierter Umbau 1972, dokumentierter Zubau, 

geringflächig 1991. 

 
 

Einheit 

 

gewichtetes Baujahr 

 

 

Gasthof 

 

 

gewichtet 1965 *) 

 
 

*) über wirtschaftliche Nutzungsdauer rückgerechnet 
 

Die technische Lebensdauer wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. Die Obergrenze 

der Gesamtlebensdauer hängt von der Haltbarkeitsgrenze der tragenden Bauteile ab. Neben der 

Qualität des Baumaterials sind auch die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten entscheidend, 
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da bei deren Unterlassen die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen ausgesetzt sein 

können und daher erheblich schneller altern.  

 

Unter der wirtschaftlichen Nutzungsdauer versteht man die Zeitspanne, in deren Gebäude zu 

den jeweils herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend seiner 

Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich nutzbar ist. Gründe für eine Verkürzung der 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer sind vor allem modernen Bedürfnissen nicht entsprechende, 

unwirtschaftliche Aufbauten, zeitbedingte oder persönliche Baugestaltungen, zurückbleiben 

hinter den allgemeinen Erfordernissen, technische und wirtschaftliche Entwicklungen. 

 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer. 

 

Die gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der Bauart, der Bauweise und der 

Nutzung ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener Weise 

sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer.  

 

Zu einer Verkürzung dieser Lebensdauer können nicht behebbare Baumängel und Schäden 

führen, zu einer Verlängerung dieser Lebensdauer können bauliche Maßnahmen an zu einem 

tragenden Bauteil führen. 

 

Für das gegenständliche Gebäude ermittelt der Sachverständige nachstehende gewöhnliche 

Lebensdauer:  

 
(nach Seiser: Schulen und Universitäten 25 – 50 Jahre, diese in hochwertiger Bauweise 35 – 70 Jahre, Büro und Verwaltungsgebäude 25 – 50 

Jahre, in hochwertiger Bauweise 30 – 60 Jahre, Wohnhäuser in Massivbauweise 40 – 70 Jahre, Dachgeschossausbauten 30 – 50 Jahre) 
 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an Massivobjekte mit ca. 75 Jahren angesetzt, die wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
wird annähernd mit ½ Investperiode, mit 15 Jahren angesetzt. 
 

 

Einheit 

 

GND (Jahre) * 

 

 

RND (Jahre) * 

 

 

Massivbau 
 

 

75 

 

 

15 

 
*RND = Restnutzungsdauer 
*GND = Gesamtnutzungsdauer 

 

Die Wertminderung wegen Alters wird vom eventuell um die Wertminderung wegen 

Baumängel und Bauschäden gekürzten Herstellungswert berechnet. Damit soll die 

Wertminderung erfasst werden, die sich dadurch ergibt, dass das Gebäude altert und abgenutzt 

wird.  

 

Zur Ermittlung werden das derzeitige Alter des Gebäudes und die zu erwartende gewöhnliche 

Lebensdauer benötigt. 

 

Für die Alterswertminderung sind verschiedene Formen entwickelt worden, und zwar: 

 

Lineare Wertminderung wegen Alters 

Diese Alterswertminderungsform kommt im Allgemeinen in Betracht bei Gebäuden mit 

aufwendiger Innen Ausstattung (z.B. Einfamilienwohnhäuser), bei Fabrik- und Werkstätten- 
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gebäuden, die einem verstärkten Verschließ unterliegen und bei Gebäuden, die nachlässig oder 

gar nicht baulich instandgehalten werden.  

 

Die Formel zur Berechnung der Wertminderung in % lautet: 

 

Gebäudelebensalter 
x 100 

gewöhnliche Lebensdauer 

  

Progressive Wertminderung wegen Alters (nach Ross) 

Im Gegensatz zur linearen Abschreibung weist diese Form eine leichte Progression auf. Sie 

kann bei Wohn- und Geschäftshäusern (Büro-, Verwaltungsgebäuden, Ladengeschäften,  

Warenhäusern usw.) mit einfacher bis normale Ausstattung und guter baulicher Instandhaltung 

angewendet werden.  

 

Die Formel zur Berechnung der Wertminderung in % lautet: 

 

[ 
1 

x ( 
Gebäudelebensalter² 

+ 
Gebäudelebensalter 

) ] x 100 
2 gewöhnliche Lebensdauer² gewöhnliche Lebensdauer 

 

Parabolische Wertminderung wegen Alters 

Diese weist eine bedeutend stärkere Progression auf. Sie eignet sich für Gebäude mit 

geringwertiger Innenausstattung und mittlerer Beanspruchung (Lagergebäude, nicht stark 

beanspruchte Gebäude der Industrie, landwirtschaftliche Gebäude) die sich, gemessen an ihrem 

Alter, in einem guten baulichen Zustand befinden.  

 

Die Formel zur Berechnung der Wertminderung in % lautet: 

 

Gebäudelebensalter² 
x 100 

gewöhnliche Lebensdauer² 

 

Beim gegenständlichen Gebäude hat der Sachverständige die lineare Wertminderung wegen 

Alters gewählt und errechnet diese wie folgt: 

 
 

Einheit 

 

GND (Jahre) 

 

 

RND (Jahre) 

 

 

AW (%) 

 

Massivbau 

 

 

75 

 

 

15 

 

 

80,00 % 

 

*) AW    Alterswertminderung 

 

 

 

2.3.3.   KONSTRUKTIONSZUSTAND 

 

Die Bewertung des Konstruktionszustandes und die Ermittlung der daraus resultierenden 

Zustandswertminderung erfolgt nach „HEIDECK“. Danach werden einzelne Gebäudeteile  

nach einer fünfstufigen Skala bewertet, wobei 1 mängelfrei und neuwertig bedeutet, 5 wertlos 

und abbruchreif. Nicht untersuchte Bauteile werden mit 0 bewertet.  
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Zusammenfassend kann für das Gebäude eine Zustandswertminderungsnote von 3,00 

vergeben werden.  

 

Auf Grund der durchgeführten Bewertung ergibt sich eine Zustandswertminderung von 

18,17 %. 

 

 

 

2.3.4.   ABSCHLÄGE WEGEN BESONDERER WERTBEEINFLUSSENDER 

UMSTÄNDE 

 

Der Gebäudesachwert ist eventuell um besondere wertbeeinflussende Umstände zu korrigieren. 

 

 

Ungünstige Lageverhältnisse 

Die Lage eines Grundstücks wirkt sich zwar in erster Linie auf den Bodenwert aus, kann aber 

auch den Wert des Gebäudes beeinflussen; z.B. Einfamilienwohnhaus in unmittelbarer Nähe 

einer Fabrik. 

  

Beeinträchtigung durch Immissionen  

Besonders negativ können sich Verkehrs- und Industrieimmissionen, wie Lärm, Rauch, Staub, 

Gerüche, Erschütterungen usw., auswirken. 

Beeinträchtigungen durch Lärm ergeben sich vor allem durch die Nähe zu 

Hauptverkehrsstraßen, Flugplätzen, größeren Bahnhöfen usw. Industriebetriebe führen des 

Öfteren zu Belästigung durch Rauch, Staub und Geruch. Belästigungen durch Erschütterungen 

treten in der Nähe von Presswerken und Steinbrüchen auf.  

 

Unorganischer Aufbau der Gebäude 

Dies kommt vor allem bei Fabriksliegenschaften vor.  

Der unorganische Aufbau entsteht z.B., wenn ein Unternehmen expandiert und die 

notwendigen Erweiterungsbauten ohne gründliche Planung durchgeführt werden. 

Mit Hilfe des Lageplans kann geprüft werden, welche Wege die Werkstoffe bei ihrer 

Verarbeitung zurücklegen. Zur Bemessung des Abschlags kann der Prozentsatz herangezogen  

werden, um den die tatsächlichen Produktionskosten von den Produktionskosten eines 

Normalbetriebs abweichen.  

 

Verlorener Bauaufwand 

Diesem Abschlag liegt die Überlegung zugrunde, dass bei einem eventuellen Verkauf ein Teil 

der tatsächlichen Baukosten dadurch verloren geht, dass ein Käufer eines Gebäudes dieses nach 

seinem Sinn etwas anders gebaut hätte und somit das vom Verkäufer errichtete Haus den  

geschmacklichen und bautechnischen Vorstellungen des nachfolgenden Käufers nicht zur 

Gänze entspricht. Auch besonders luxuriöse und extrem moderne Bauausführungen werden von 

den Käufern nicht voll honoriert.  

 

Der Abschlag wird vom Gebäudesachwert, berichtigt um die Abschläge wegen besonderer 

wertbeeinflussender Umstände, berechnet. In vielen Fällen können etwa 10% angesetzt werden. 

 

Beim gegenständlichen Objekt wird für den verlorenen Bauaufwand ein üblicher Abschlag, 

von 10 % getätigt. 
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2.4.   AUSSENANLAGEN UND NEBENGEBÄUDEBESCHREIBUNG   

 

Bei der gegenständlichen Liegenschaft stellen sich die Außenanlagen und Nebengebäude wie 

folgt dar: 

 

Es bestehen keine werthaltigen Außenanlagen. 

 

 

 

2.5.   GRUNDSTÜCKSPREISE 

 

Der Sachverständige hat mehrere Kaufvorgänge im Umfeld der Liegenschaft erhoben und 

stellen sich diese wie folgt dar: 
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Der arithmetische Mittelwert der erhobenen Kaufvorgänge beträgt 72,49 / m². 

 

Unter Berücksichtigung der Lage an der Straße, zentral, ermittelt der SV nachstehenden 

Grundstückswert: 
 

Grundstück FWP, Anmerkung Preis / m² 

 

.117/1 
 

 

Bauland Dorfgebiet  

ca. 10 % Zuschlag 
 

 

80.-  

 

 

 

 

2.6.   BAUPREISE  

 

Nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG), BGBI Nr. 150/1992, ist bei der Anwendung 

des Sachwertverfahrens gemäß § 6 Abs. 3 zur Ermittlung des Bauwertes in der Regel vom 

Herstellungswert auszugehen. Die der Ermittlung des Herstellungswertes zugrunde zu 

legenden, nach den Raum oder Flächenmeterpreisen bestimmten Normalherstellungskosten, 

sind nach § 10 Abs. 3 im Gutachten anzugeben. 

 

                               In der Veröffentlichung des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 

zertifizierten Sachverständigen, Ausgabe 3/2024 wird für die Herstellungskosten für 

Wohngebäuden wie folgt angegeben: 
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Somit errechnen sich die bewertungsrelevanten Errichtungskosten des Betriebsobjektes 

wie folgt: 

 
 

Basisbetrag / m² NF netto Gesamt 
 

 

2.500.- 

 

Zuschlag, Abschlag 

 

0,00 
 

 

Baupreis / m² NF 
 

 

2.500.- 

 

 

 

2.7.   AUSSENANLAGEN UND GEBÄUDEWERT  

 

Zu den Außenanlagen zählen Einfriedungen, Gartentore, Platzbefestigungen, Stützmauern, 

Schwimmbecken, Tennisplätze usw. Daneben gehören auch außerhalb des Gebäudes gelegene 

Versorgungs- und Abwasseranlagen dazu.  

Bei der Bewertung geht man vom Herstellungswert aus und berichtigt diesen um  

 

- die Wertminderung wegen baulicher Mängel und Schäden, 

- die Wertminderung wegen Alters und 

- Minderungen wegen besonderer Umstände. 

 

Bei kleineren Außenanlagen empfiehlt sich der Ansatz eines Pauschalbetrags. 

Durchschnittlich betragen die Außenanlagen in Prozent der Gebäudeherstellkosten bei 

 

- einfachen Anlagen  2 – 4% 

- durchschnittlichen Anlagen 5 – 7% 

- aufwendigen Anlagen  8 – 12% 

 

Bei aufwendigen Anlagen ist zu prüfen, ob diese überhaupt werterhöhend sind und von einem 

Käufer honoriert werden.  

Beim gegenständlichen Bewertungsobjekt wurden die Außenanlagen wie folgt bewertet: 

 

Die Außenanlagen und Nebengebäude stellen keinen Zeitwert mehr dar. 
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2.8.   ERTRÄGE 

 

Bei der Ermittlung der wirtschaftlich erzielbaren Erträge hat der Sachverständige von 

nachhaltig erzielbaren Werten auszugehen.  

 

Die wertbestimmenden Parameter für den Betrieb der Liegenschaft stellen sich wie folgt dar: 

 
 

Anzahl der Sitzplätze in der Gastronomie 

 

 

Raum links vom Eingang                       25 Stk 

Thekenbereich                                        10 Stk 

Rezeptionsbereich                                    8 Stk 

Extrazimmer 30 Stk 

mit 10 % Auslastung angesetzt                3 Stk 

_____________________________________ 

 

Sitzplätze Gesamt                                 46 Stk 

 

 

Betreiberwohnung 
Die Betreiberwohnung wird im ersten Stock angenommen und 

stellt sich diese wie beigefügt aufgenommen dar 

 

 

 
 

50 m² Nutzfläche 

 

 

Bettenkapazität 

 

 

1.OG Zimmer 1, unfertig*) als Mitarbeiterzimmer angesehen 

1.OG Zimmer 2                         2 Betten 

1.OG Zimmer 3         4 Betten, Ansatz 2 **) 

DG Zimmer 5                            2 Betten 

DG Zimmer 6            4 Betten, Ansatz 2 **) 

DG nummernfrei                       2 Betten 

DG Zimmer 7            4 Betten, Ansatz 2 **) 

DG Zimmer 8                            2 Betten  

_________________________________ 

             

Bettenanzahl                          12 Betten 

 
*)   Fertigstellungskosten ca. 10.000.- 

**) Für die Berechnung wird ein übliches Zweibettzimmer  

      Angesetzt, die Zusatzbetten sind beengt untergebracht. 

 

 

fiktive Nettomiete Betreiberwohnung 

 

 

in Anlehnung an ähnliche Wohnungen 5.- / m² netto 

ohne BK. 
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Zur Gastronomie und Hotellerie wurde wie folgt erhoben: 

 

 

 
 

In Kärnten ist über den Jahresschnitt mit einer „Bettenauslastung“ von 27 % zu rechnen. 

Auf Grund der Nähe zu Skigebieten und der guten Lage für Wanderungen, jedoch direkt an 

der Straße, ohne jegliche Wellnessmöglichkeit wird eine reduzierte Bettenauslastung von 

20 % angesetzt. 
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Der Umsatz je Sitzplatz liegt im Median bei 9.019.- im Kärntenschnitt bei Betrieben bis 100 

Sitzplätzen, im unteren Segment bei 7.366.-. Dieser wird auf Grund der Lage und der 

derzeitigen Probleme im Gastronomiebereich gewichtet mit 7.500.- 

angesetzt. 
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Fremdenzimmer Zimmer werden um die 70.- - 100.- brutto, örtlich in der Nähe angeboten. 

 

 
 

Das Einzelzimmer wurde mit 96.- inkl. Frühstück angeboten, die Nächtigung im 

Appartement, ohne Frühstück wurde zwischen 38,75 und 60.- ohne Frühstück angeboten. 

 

Als gewichteter Preis zwischen Regelzimmerbett und Appartementbett werden netto 60.-  

auf Basis 2 – Bett ohne Frühstück angesetzt. 
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Ermittlung des fiktiven Jahresumsatzes der Betriebsliegenschaft 

 

 

Gastronomie 

 

 

46 Sitzplätze zu 7.500.-                        345.000.- 

über Sitzplatzkennzahlen 

 

46 Sitzplätze * 1,0 * 25.-                      304.750.- 

über Einzelkennzahlen 

_______________________________________ 

 

doppelt                                                 649.750.- 

gemittelt                                               324.875.-                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus Gastronomie                     324.875.- 

 

Bettenkapazität 

 

14 Betten (DZ) * 365 * 60.- * 0,20 = 61.320.- 

 

 

 

 

aus Beherbergung                    61.320.- 

 

Fiktiver Jahresumsatz 

 

  

                                               386.195.- 

 

 
 

Ermittlung Mietwert Betreiberwohnung 

 

 

fiktive Nettomiete Betreiberwohnung: 

 

50 m² * 5.- /m² * 12 Monate = 3.000.- 

 

 

 

 

                                                   3.000.- 

 

Jahresmietwert Betreiberwohnung 

 

 

                           3.000.- 

 

 
 

Ermittlung Kosten Sanitäranmietung 

(Der Gasthof verfügt im Gastrobereich über keine eigene Sanitäranlage, dieselbe wird vom gemeindeeigenen 

Anschlussbau angemietet (siehe Pachtvertrag im Anhang)) 

 

 

Basis Jänner 2024   ( 115.- + 53.- )         168.- p.M.  

VPI valorisierter Wert                             176.- p.M 

 

Jahrespacht 176.- * 12 Monate = 2.112.- 

 

 

 

                                            

 

 

                                                   2.112.- 

 

Jahrespachtkosten Sanitäranlagen 

 

 

                           2.112.- 
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Da für die zu bewertende Liegenschaft keinerlei Bilanzen etc. vorliegen, wird vom 

Sachverständigen für die Ermittlung des Verkehrswertes das Pachtwertverfahren, das ist eine 

Sonderform des Ertragswertverfahrens, herangezogen. 

 

Nach Seiser – Kainz, i.V. mit Kleiber – Simon kann mit nachstehenden Pachtwerten gerechnet 

werden. In den angegebenen Pachtsätzen ist das Inventar (Möbel) inkludiert. 

 

• Beherbergung 15 – 20 %, nachhaltig 18 % angesetzt 

• Gaststätte gut 7  -  9%, nachhaltig 8 % angesetzt 

 

Somit errechnet sich nachstehender Pachtwert p.a. : 

 
 

Pachtwertermittlung 

 

Gastronomie 324.875.- * 0,08 + 25.990.- 

Beherbergung 61.320.- * 0,18 + 11.037.- 

Betreiberwohnung von vor +   3.000.- 

Sanitärpacht von vor -    2.112.- 

 

Pachtwert p.a. 

 

  

37.915.- 

 

 

 

2.9.   WERTMINDERUNG DURCH GRUNDBÜCHERLICHE LASTEN   

 

Bei den grundbücherlichen Lasten ist prinzipiell zwischen Grunddienstbarkeiten, persönlichen 

Dienstbarkeiten, Reallasten und Vorkaufs- und Wiederverkaufsrechten zu unterscheiden. 

 

Bei Grunddienstbarkeiten stehen sich ein dienendes und ein herrschendes Grundstück 

gegenüber. Die Grundstücksdienstbarkeit ist für das dienende Grundstück eine Belastung und  

für das herrschende Grundstück ein Bestandteil. Grunddienstbarkeiten sind unteilbar und 

belasten immer das ganze Grundstück. Wird ein Grundstück geteilt, so bleibt jeder Teil mit der 

Dienstbarkeit belastet. 

 

Grunddienstbarkeiten sind z.B. Hausservitute, Feldservitute (Wegerechte, Notwegerechte), 

Wasserrechte (Wasserschöpfrecht, Viehtränke, Wasserzu.- und ableitung), Weiderechte, 

Waldrechte (z.B. Holzbezugsrecht) und Leitungsrechte (einem 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen kann das Recht, eine elektrische Leitung über fremden 

Grund zu führen, zu betreiben und zu erhalten, zwangsweise eingeräumt werden). 

Nicht jede Grunddienstbarkeit wirkt sich werterhöhend oder –mindernd aus, sondern es hängt 

von der Bedeutung und der Größe des Vor- bzw. Nachteils ab.  

 

Die persönliche Dienstbarkeit ist an die Person des Berechtigten gebunden, nicht übertragbar 

und nicht vererblich, und erlischt mit dessen Tod. Persönliche Dienstbarkeiten sind z.B. 

Dienstbarkeit der Wohnung, Fruchtgenussrecht.  

 

Die Reallast verpflichtet den Eigentümer eines Grundstücks, an den Berechtigten 

wiederkehrende Leistungen zu erbringen. Der Eigentümer, der die Reallast begründet hat, haftet 



 

S e i t e  31 | 107 

 

 

für diese Leistungen nicht nur mit dem Grundstück, sondern auch mit seinem gesamten 

Vermögen (z.B. das Recht auf lebenslangen Unterhalt beim Ausgedinge). 

 

Die dinglichen Vorkaufs- und Wiederkaufsrechte haben keinen oder wenig Einfluss auf den 

Wert des Grundstücks, da der Vorkaufsberechtigte den gleichen Kaufpreis zahlt wie ein anderer 

Interessent. Ein Nachteil für das belastete Grundstück liegt nur dann vor, wenn das 

Wiederkaufsrecht mit einem festen Grundstückspreis verbunden ist, der unter dem Marktwert 

liegt.  

 
 

bewertungsrelevante Rechte und Lasten aus dem Grundbuch 

 

 

Es liegen bei der Liegenschaft keine bewertungsrelevanten Belastungen vor. 

 

 

 

 

2.10.   KAPITALISIERUNGSZINSSATZ 

 

Die Höhe des Kapitalisierungszinssatzes ist für die Berechnung des Bauwerts des Gebäudes 

von besonderer Bedeutung. Nach den Regeln der Rentenrechnung ergibt sich, je niedriger die  

Verzinsung, desto höher der Vervielfältiger und damit der Bauwert des Gebäudes und je höher 

die Verzinsung, desto niedriger der Vervielfältiger und damit der Bauwert des Gebäudes. Mit 

abnehmender Restnutzungsdauer nimmt allerdings die Auswirkung der Höhe des Zinssatzes 

ab.  

 

Ein Kriterium für die Wahl des Kapitalisierungszinssatzes ist das Risiko, welchem der Ertrag 

aus dem Realbesitz unterworfen ist. Einfamilienwohnhäuser sowie land- und 

forstwirtschaftliche Liegenschaften unterliegen einem geringeren Risiko als gewerblich oder 

industriell genutzte Objekte.  

Wie im Bankgeschäft gilt der Grundsatz: 

 

- geringes Risiko: kleine Verzinsung 

- großes Risiko: hohe Verzinsung 

 

Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 

Österreichs veröffentlichte in Heft 2 / 2024 nachstehende Richtwerte: 
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Bei der gegenständlichen Liegenschaft wird auf Grund der Tabelle unter Berücksichtigung 

touristischen Ausrichtung bei mäßiger Lage ein Kapitalisierungszinssatz von 6 % angesetzt. 

 

 

 

2.11.   INSTANDHALTUNGSKOSTEN  

 

Die Instandhaltungskosten sind Kosten, die durch Hintanhaltung oder Beseitigung von 

baulichen Schäden aus Abnutzung, Alterung und Witterungseinflüssen entstehen. Sie dienen 

somit zur Aufrechterhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs der Gebäude während der 

Nutzungsdauer. Die Instandhaltungskosten werden üblicherweise vom Eigentümer getragen. 

 

Zu beachten ist, dass nicht die tatsächlichen Kosten des maßgebenden Jahres berücksichtigt 

werden, da besonders hohe oder niedrige Kosten den Wert in einem ungerechtfertigten Ausmaß 

beeinflussen würden. Auch ein Kostendurchschnitt der letzten Jahre ist in der Regel nicht 

brauchbar. 

 

Die jährlichen Instandhaltungskosten werden daher in % der Herstellungskosten am 

Bewertungsstichtag berechnet. 

 

Je nach Art der Bauausführung und des Bauzustandes betragen die Instandhaltungssätze: 

 

- Wohnhäuser:                         0,5 bis 1,5 % der Herstellungskosten 

-  Geschäftshäuser:                   0,5 bis 2,0 % der Herstellungskosten 

-  sehr alte, vielfach bereits 

    unter Denkmalschutz 

    stehende Objekte:                 durchschnittlich 4 % der Herstellungskosten 

 

Beim gegenständlichen Gebäude wird auf Grund der einfachen Bauweise 

der Instandhaltungsaufwand mit 0,50 % der Herstellungskosten angesetzt.  

 

 

 

2.12.   MIETAUSFALLWAGNIS 

 

Das Mietausfallwagnis ist das Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringlich Miet- 

und Pachtrückstände oder Leerstehen zwischen zwei Mietverträgen entsteht. Es dient auch zur 

Deckung der Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Kündigung eines Mietverhältnisses 

oder Räumung. Bei gewerblich genutzten Räumen ist das Risiko größer, da diese oft 

schwieriger zu vermieten sind. 

 

Auf Grund des Immobilienmarktes für derartige Immobilien, sowie der allgemeinen 

wirtschaftlichen Lage wird das Mietausfallwagnis vom Sachverständigen mit 10 % angesetzt. 
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2.13.   INVENTAR, ZUBEHÖR, SONSTIGES 

 
Das Pachtwertverfahren richtet sich, wie bereits angeführt an einem betriebsbereiten Objekt, 

inkl. Mobilar etc. Daher wurde vom SV das nicht mit dem Objekt verbundene Mobilar 

gesondert angeführt und dessen Zeitwert ermittelt. Einbauküchen, eingebaute Küchengeräte 

etc. werden daher nicht mehr gesondert bewertet. 

 

Die Schankanlage im Kellergeschoss ist nicht umfasst, da diese mit einem 

Eigentumsvorbehalt versehen ist. Der Wegfall derselben zieht keine Wertkonsequenzen nach 

sich, da im Regelfall eine derartige Anlage bei Abschluss einer Liefervereinbarung von der 

Brauerei beigestellt wird. 

 
 

Räumlichkeit 

 

bewegliches Zubehör, Mobiliar 

 

Zeitwert 

 

EG, ohne Küche, ohne Lager Trophäen, einfache Bilder, 

Geschirr, Bestecke, 

Kaffeemaschine, TV Geräte, 

Stühle, Tische (Bänke sind 

Objektverbunden anzusehen) 

 

 

 

 

Pauschal 2.500.- 

Küche Dämpfer, Bräter, Microwelle, 

Geschirr, Töpfe, Kleingeräte, 

Eisvitrine 

 

 

Pauschal 1.000.- 

Lager, Anlieferung Tresor, 2 Truhen, Regale, 

Kühleinheit freistehen 2 – türig, 

diverses Kleingerät und Material 

 

 

Pauschal 1.000.- 

Betreiberwohnung Kühlschrank, Esstisch mit 4 

Sessel, Couch, Tisch, 2 

Holzvitrinen, TV, Schlafzimmer 

überaltert 

 

 

 

Pauschal 300.- 

Zimmer 1 (Baustelle) Neben dem Gerümpel befindet 

sich eine kleine Menge von 

Handwerkzeugen sowie ein 

Staubsauger darinnen. 

 

 

 

Pauschal 300.- 

Zimmer 2 Doppelbett, Couch, Beistelltische 

2, Nachtkästchen 2, Kasten, TV- 

Geräte, Deko, Stehlampe. 

 

 

Pauschal 500.- 

Zimmer 3 4 Betten mit Nachtkästchen, TV, 

Couch mit 2 Beistelltischen, 

Stehlampe, Tisch mit 4 Sessel, 

Kasten, Deko 

 

 

 

Pauschal 500.- 

Vorhaus Diverser Hausrat, Decken, 

Putzmittel, Waschmaschine, 

Trockner, Hausdeko, Kästen, 

Sauger 

 

 

 

Pauschal 750.- 

Zimmer 5 Doppelbett mit Nachtkästchen, 

Couch mit Tisch und 2 Sessel,1 

Kasten, 1 Kühlschrank, e 

Mikrowelle, 1 TV sowie 

Stehlampe, Deko 

 

 

 

 

Pauschal 500.- 

Zimmer 6 4 Betten, 2 NK, 2 Kästen, 1 Couch 

samt Sessel und Hocker, 1 Tisch, 

4 Sessel, 1 Kasten, TV, Deko 

 

 

Pauschal 500.- 

Zimmer unnummeriert 2 Betten, 1 Kasten, 2 Sessel, 2 

Nachtkästchen, TV, Deko 

 

Pauschal 150.- 
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Zimmer 7 4 Betten, 2 Nachtkästchen, 4 

Stühle mit Tisch, 2 Kästen, 2 TV, 

Minibar solitär, Deko 

 

 

Pauschal 200.- 

Zimmer 8 

 

2 Betten, 1 TV, 1 Tischerl, 2 

Sessel, 1 Kasten, Deko 

 

Pauschal 100.- 

 

Zeitwert Zubehör, Mobiliar, lose  

 

 

8.300.- 

 
 

Maßnahmen 

 

 

Um den Pachtwert voll ansetzen zu können werden Fertigstellungsarbeiten im Bereich des Zimmers im ersten 

Stock sowie der Betreiberwohnung erforderlich sein. Ebenso wird der geringe Wassereintritt an der der 

Straßenseitigen Gaupe zu beheben sein, etc. 

 

Aufwendungen dafür Pauschal 20.000.- 
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3.0. GUTACHTEN 
 

3.1.   BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 

 

 

 

3.1.1.    WERTERMITTLUNGSVERFAHREN 

 

Soweit nichts Anderes angeordnet ist, hat der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren 

unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und der im redlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten auszuwählen. (§7 Abs. (1) des LBG. 1992)  

 

Der Verkehrswert ist in der Regel über  

 

- Vergleichswertverfahren 

- Ertragswertverfahren 

- Sachwertverfahren 

-  oder mehrere dieser Verfahren 

 

zu ermitteln. 

 

Aus dem Ergebnis des/der gewählten Verfahren(s) ist der Verkehrswert begründet abzuleiten. 

 

Dazu ist der errechnete Betrag vor dem Hintergrund der Marktverhältnisse kritisch zu würdigen 

und allenfalls zu korrigieren.  

 

 

 

3.1.2.    WERTBILDUNG  

 

Der Bodenwert ist als Vergleichswert durch heranziehen von Kaufpreisen vergleichbarer 

unbebauter und unbestockter Grundstücke zu ermitteln. 

 

Der Bauwert wird durch den Gebäudewert und den Wert durch die Außenanlagen gebildet, 

wozu die Herstellungskosten aus den Normalherstellungspreisen vergleichbarer baulichen 

Anlagen zum Stichtag unter Berücksichtigung der jeweiligen tatsächlichen Bauweise, 

Konstruktion und Ausstattung abgeleitet werden. Der Bauwert ist um die Alterswertminderung 

sowie um Abschläge wegen besonderer wertbeeinflussender Umstände wie ungünstige 

Lageverhältnisse, Beeinträchtigung durch Immissionen, unorganischen Aufbau der Gebäude 

sowie den verlorenen Bauaufwand zu vermindern.  

 

Der Gebäudeertragswert ergibt sich aus der Kapitalisierung des Gebäudereinertrages, der sich 

aus der Aufspaltung des Reinertrages in einen auf Grund und in einen auf das Gebäude 

entfallenden Teil ergibt.  

 

Bei der gegenständlichen Liegenschaft wird die Gewichtung zwischen Sachwert und 

Ertragswert mit 0 zu 1 festgesetzt, da es sich um eine reine Mietliegenschaft handelt.  
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3.2.    SACHWERT 

 

Das Sachwertverfahren dient in erste Linie zur Ermittlung des Wertes bebauter Liegenschaften, 

wenn deren Eigennutzung im Vordergrund steht und die Beschaffungskosten für die 

Liegenschaft einschließlich der darauf befindlichen baulichen Anlagen für die in Betracht 

kommenden Kaufinteressenten von vorrangiger Bedeutung sind. 

 

Dabei sind der Bodenwert, der Bauwert und der Wert sonstiger Bestandteile und des Zubehörs 

zu ermitteln. 

 

Es ist der gebundene Bodenwert, getrennt von den übrigen Werten, anzusetzen. Dieser wird aus 

dem Bodenwert der fiktiv unverbauten Liegenschaft (Ermittlung in der Regel über das 

Vergleichswertverfahren) unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung und 

Aufschließung abgeleitet. Dazu allenfalls erforderliche Zu- und Abschläge sind nach 

Erfahrungswerten zu bestimmen.  

 
 

Berechnungseinheit 

 

 

Gaststätte 
(ohne Einrichtung)  

 

 

Neubauwert 

 

 

(470 m² * 2.500.-)  

1.175.000.- 

 

 

Abzug verlorener 

Bauaufwand 10 %, bereinigt 

 

 

- 117.500.- 

1.057.500.- 

 

 

Abzug 

Zustandswertminderung 

18,17 %, bereinigt 

 

 

- 192.147.- 

865.353.- 

 

Abzug Alterswertminderung 

80 %, bereinigt 

 

 

- 692.282.- 

 

Gesamtgebäude 

 

 

173.071.- 

 

zuzüglich Grundanteil, 

bereinigt 

 

 

(513 m² * 80.-)  

41.040.- 

  

 

Außenanlagen Zeitwert 

 

 

0.- 

 

Sachwert ohne Inventar 

 

 

214.111.- 
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3.3.    ERTRAGSWERT 

 

Das Ertragswertverfahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn die zu bewertende 

Liegenschaft üblicherweise zu Ertragszwecken verwertet wird.  

Im Ertragswertverfahren ist der Wert durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem 

Bewertungsstichtag zu erwartenden oder zuletzt erzielten Reinertrags zum angemessenen 

Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer zu ermitteln.  

 

Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Liegenschaft 

tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen 

Bewirtschaftungsaufwandes und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der 

Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung 

berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrages ist überdies auf das Ausfallwagnis 

und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

 

Sind Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer 

Bewirtschaftung erzielbaren Erträgen ab. So ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer 

Bewirtschaftung nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen 

Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge 

vergleichbarer Liegenschaften oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Anpassungen dazu über erforderliche Investitionen etc. werden in der Verkehrswertermittlung berücksichtigt 
 

 

Berechnungseinheit 

 

 

Gaststätte 

  

Pachtwert 

 

 

37.915.- 

 

 

Abzug Pachtausfall 

10 %, bereinigt 

 

 

- 3.791.- 
34.124.- 

 

Abzug Instandhaltung 
(0,50 % vom NBW, bereinigt) 

 

 

(1.175.000.-*0,005) 
28.249.- 

 

 

Abzug Verzinsung Grund 
zur Gänze im Pachtwert 

 

 

0.- 
28.249.- 

 

 

Jahresreinertrag Liegenschaft 

 

 

28.249.- 

 

kapitalisiert 7,0 %, 15 Jahre 

Faktor 9,71 * 28.249.- 

 

 

 

274.297.- 

 

 

zuzüglich Grundanteil, abgezinst 

41.040.- * Faktor 0,4173 

 

 

 

17.126.- 

 

Pachtwert *) 

 

291.423.- 
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3.4.    VERKEHRSWERT 

 

Der gewichtete Wert aus Sachwert und Ertragswert ist mit Abschlägen an den Verkehrswert 

anzupassen. Dabei sind neben der Berücksichtigung der Marktlage ungünstige Objektgrößen, 

starke Zweckgebundenheiten, ungünstige Standorte und der Denkmalschutz von Ausschlag. 

 
 

100 % vom Pachtwert von 291.423.- 

 

291.423.- 

 

 

Investitionen Fertigstellungen 

 

 

- 20.000.- 

 

Abzug Zubehör nicht Gebäudeverbunden 

 

- 8.300.- 

 

 

Zwischenwert 

 

 

263.123.- 

 

Marktanpassung lediglich Rundung 

 

 

- 263.000.- 

 

Verkehrswert der Liegenschaft  

 

263.000.- 

 

 

Abzug Grundbuchslasten es liegen keine Grundbuchslasten vor 

 

 

0.- 

 

Zeitwert Zubehör 

 

 

8.300.- 

 

Verkehrswert der Liegenschaft mit Zubehör 

 

 

271.300.- 
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3.5.    BEWERTUNGSERGEBNIS 

 

 

 
 

DER VERKEHRSWERTES  

 

DER 1/1 ANTEILE DER EZ 26,  

GB 72311 GNESAU, BG FELDKIRCHEN 

 

BEBAUT MIT GESCHÄFTSHAUS 

GNESAU 31 

 

BETRÄGT 

 

€ 271.300.-  
 

(inkl. Zubehör im Wert von 8.300.-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0.  ANHANG 
 

FOHNSDORF, AM 13.10.2025 

DER SACHVERSTÄNDIGE 
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grundrissliche Änderungen liegen vor, von der Gewerbebehörde übermittelt, 

im Gemeindebauakt gibt es keine Unterlagen dazu 
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Übersicht des Objektes 
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